
H A N D E L S P O L I I I K 

it dem Beitritt zur Europäi
schen Union wi rd Öster-

.reich auch Mitgl ied der 
Zol lunion der EU Damit werden die 
noch bestehenden Hindernisse in 
den Wir tschaf tsbez iehungen zur EU 
beseitigt. Gleichzeit ig wi rd Öster
reich seine Handelspol i t ik gegen
über Dri t tstaaten an das System der 
EU anpassen müssen Dies bedeu
tet insbesondere die Übernahme 
des Gemeinsamen Zoll tari fs sowie der Vortei le und Ver
pf l ichtungen der EU gegenüber Dri t tstaaten 

Anges ich ts der bereits sehr engen Beziehungen Öster
reichs zur EU können die Folgen der Tei lnahme an der 
Zol lunion nicht isoliert betrachtet, sondern müssen als ein 
wicht iger Schri t t eines langfr ist igen Prozesses der euro
päischen Integrat ion gesehen werden Zwischen Öster
reich und der EG wurden aufgrund der 1972/73 abge
sch lossenen Freihandelsverträge die Zölle und quant i tat i 
ven Hande lsbeschränkungen für industr ie l l -gewerbl iche 
Produkte beseit igt Gebl ieben sind Beschränkungen im 
Agrarhande l sowie die nichttari fären Handelshemmnisse. 
Eine speziel le Hürde war die Ursprungsrege lung, Begleit
inst rument einer Freihandelszone Viele, aber ke ineswegs 
alle Hande lshemmnisse wurden durch den EWR beseit igt, 
der am 1. Jänner 1994 in Kraft getreten ist Auch im EWR 
mußte die Ursprungsrege lung beibehalten werden. 

Die Beziehungen der EU-Staaten untereinander werden 
durch die Wettbewerbspol i t ik , gegenüber Dri t tstaaten 
durch die Handelspol i t ik geregelt Mit einem EU-Beitr i t t 
geht die Zuständigkei t für Wir tschafsbeziehungen zum 
Aus land von Österre ich auf Organe der Gemeinschaf t 
Uber. Von prakt ischer Bedeutung ist vor allem der Verlust 
der Zuständigkei t für Ant idumping-Maßnahmen sowie für 
Handelsverträge. Die Autonomie der Handelspol i t ik wurde 
weder durch die Freihandelsverträge noch durch den EWR 
e ingeschränkt Dennoch paßt Österreich in der Praxis seit 
einiger Zeit (im Rahmen der EFTA) seine Handelspol i t ik an 
jene der EU an 

Um die aus dem EU-Beitr i t t resul t ierenden Folgen für Zölle 
und Handelspol i t ik zu systemat is ieren, werden sie nach 
fo lgenden Kriterien eingetei l t : 

Mit einem EU-Beitritt wird Österreich 
ein Mitglied der Zollunion. Das 
erfordert die Übernahme des 

Gemeinsamen Zolltarifs der EU. 
Derzeit ist die durchschnittliche 

Zollbelastung der Importe in Öster
reich (10,7%) deutlich höher als in der 
EU (7,3%)., Ein gemeinsamer Zolltarif 
erfordert ein koordiniertes Vorgehen 
der Zollunion gegenüber Drittländern, 

d. h. die Teilnahme an der Gemein
samen Handelspolitik der EU, 

— Änderungen gegenüber Mitglie
dern der Europä ischen Union 
und gegenüber Dri t tstaaten, 

— Änderungen im Handel mi t Agrar-
waren und landwir tschaft l ichen 
Produkten (diese werden im Ka
pitel „Landwir tschaf t " behandelt) 
sowie mit „anderen" Waren (im 
fo lgenden vere in fachend „Indu
str iewaren") 

Ä n d e r u n g e n im H a n d e l mit 
E U - L ä n d e r n 

Aus der Sicht der t radi t ionel len Außenhandelsanalyse, die 
vor al lem Zölle, Quoten usw berücksicht igt , w i r d es im 
Handel mit Industr iewaren zwischen Österre ich und der 
EU nur wenige Änderungen geben: Au fg rund der Freihan
delsverträge aus den Jahren 1972/73 (gegenüber den neu
en EU-Mitgl iedern aufgrund des EFTA-Vertrags) s ind die 
meisten herkömml ichen Hande lshemmnisse seit langem 
beseitigt. 

Dennoch stehen auch im Handel mit Industr iewaren be
deutende Änderungen der Rahmenbed ingungen bevor, 
die in vielen Fällen posit ive Handels impulse aus lösen wer
den 

B e s e i t i g u n g des Ur&prung&nachweises 

Die Zollfreiheit im Handel zwischen Österre ich und der EU 
war b isher auf Grundlage der Freihandelsverträge auf Wa
ren mit „Zonenursp rung" beschränkt {Breuss — Stan-
kovsky, 1988, S 368ff). Die Verwendung von Vorprodukten 
aus Dri t tstaaten war nur in begrenztem Umfang möglich 
Nur für Vorprodukte aus EFTA-Staaten galten Sonderbe
günst igungen Der seit 1 Jänner 1994 geltende EWR-Ver-
t rag hat zwar diese Situation nicht grundsätz l ich geändert , 
aber insofern eine Verbesserung gebracht , a!s er eine vol
le Kumul ierung der EFTA-Vorprodukte erlaubt Mit dem 
Beitritt zur Zol lunion entfällt im Handel mit den Ländern 
der EU die Notwendigkei t des Ursprungsnachweises . ; 

*) Die Aufberei tung der stat ist ischen Daten betreuten Irene Fröhl ich und Gabriele Wellan 
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Die Ursprungs'regelung verursachte bisher fo lgende Ko
sten bzw Wettbewerbsnachte i le für Österreich {Stan-
kovsky, 1990A) 

— Die administrat iven Kosten des Ursprungsnachweises 
für österre ich ische Exporteure werden auf 1 % bis 7% 
des Warenwertes geschätzt 1 } 

— Das Problem der Kostenbelastung der Produkt ion — 
öster re ich ische Erzeuger mußten bei der Auswahl von 
Vorproduk ten darauf achten, den Ursprungsnachweis 
zu erfül len, und konnten daher oft nicht von den bi l l ig
s ten Lieferanten aus Dri t tstaaten 2 ) beziehen — wurde 
zwar in bezug auf EFTA-Vorl ieferanten (ausgenommen 
Schweiz) durch den EWR beseit igt, nicht aber in bezug 
auf den Handel mit Os teuropa (sowie auch mit der Tür
kei und Israel). 

— Besondere Probleme ergeben sich für Österre ich durch 
Lieferverf lechtungen zwischen verschiedenen Freihan
delszonen (z B. Öster re ich—Ungarn , Öster re ich—EG 
und EG —Ungarn) In so lchen Fällen ist jeweils nur eine 
bi laterale, nicht aber eine gesamteuropä ische Kumul ie
rung mögl ich Eine dreiseit ige Unternehmenskoopera
t ion (Lieferverf lechtung) wi rd deshalb die Ursprungskr i 
ter ien oft nicht er fü l len; eine präferenziel le Behand lung 
ist somi t ausgesch lossen In d iesem Zusammenhang 
sind auch die negativen Auswi rkungen der Sonderbe
s t immungen über den passiven Veredelungsverkehr in 
der EU für die österre ich ische Texti lwirtschaft sowie die 
E inschränkung der Zol lpräferenzen auf den Direktver
sand zu sehen. Durch diese Regelungen wurde in 
Österre ich im Produkt ionsbere ich ein Exportvolumen 
von rund 3%% des Warenexpor tes bzw 1 % des BIP, im 
Handelsbereich von 0 , 1 % bis 0,2% des BIP bedroht 
{Stankovsky, 1992B, Expertengruppe, 1992) 

B e s e i t i g u n g n i e h l t a r i f ä i e i H a n d e l s h e m m n i s s e 
(Te i lnahme am Binnenmarkt ) 

Im B innenmark t wurden die materiel len, techn ischen und 
steuer l ichen Hemmnisse für den freien Verkehr von Waren 
und Dienst le is tungen innerhalb der EU beseit igt (in bezug 
auf die Mehrwertsteuer konnten bisher nicht alle Vorgaben 
verwirkl icht werden). Für Österre ich ergeben sich aus dem 
Beitritt zur Zol lunion fo lgende Änderungen : 

— Beseitigung von Grenzkontrollen für den gewerb l ichen 
Verkehr : Die Kosten der Grenzkontrol len (zu welchen 
neben dem administrat iven Aufwand auch die Wartezei
ten an der Grenze zu zählen sind) werden auf 2% bis 
4% des Warenwertes geschätzt (Sozialpartnerstellung-
nahme, 1989) und s ind zusätzl ich zu jenen der Ur
sprungsrege lung zu kalkul ieren In der oben genannten 

Schätzung ( 1 % bis 7%) s ind al lerdings zum Teil auch 
die Kosten der Grenzkontro l len enthal ten Die durch Ur
sprungsregelung und Grenzkontrollen insgesamt verur
sachten Kosten können auf 4% bis 5% des Warenwer
tes geschätzt werden Nicht enthalten ist hier al lerdings 
die durch den passiven Veredelungsverkehr usw. verur
sachte Belastung 

Österre ichs Lieferungen in die EU waren bisher im Ver
gleich zu Lieferanten innerhalb der EU im Ausmaß die
ser Kosten benachtei l igt Dies entfällt durch den Beitritt 
zur Zol lunion Von diesem Vorteil ist al lerdings der ad
ministrative Mehraufwand abzuziehen, der s i ch auf
grund der Er fassung grenzüberschre i tender Waren
s t röme in den Unternehmen (während der Übergangs
zeit bis zur Verwirk l ichung des Ursprungslandpr inz ips 
bei der Mehrwertsteuer) in der EU ergibt 3 ) Für d ie Nie
der lande wurden z. B. die Kosten der Steuerstat ist ik 
(einschließlich der Umschulung der betrof fenen Mitar
beiter usw.) im Jahr 1993 auf etwa ein Fünftel der Ein
sparungen geschätzt , die sich in Unternehmen aus der 
Au fhebung der Binnengrenzen ergaben {Handelsblatt, 
21 Apr i l 1994) 

— Erleichterung in bezug auf Normen und Standards: Auf 
Grundlage des „Casis-de-Di jon"-Pr inz ips werden in der 
Europäischen Union die Normen und Standards eines 
Landes von allen anderen Ländern anerkannt (Ur
sprungslandpr inz ip) Österre ich h ingegen mußte bisher 
bei Lieferungen in die EU, sofern es keine C E N - bzw 
CENELEC-Normen gab, die Vorschr i f ten der import ie
renden EU-Länder erfüllen 

— Erzeugerhaftpflicht'. Für in der EU hergestel l te Produkte 
haftet grundsätz l ich der Erzeuger, für ausländische 
Waren hingegen der EU-Importeur Wegen des Haf
tungsr is ikos ist es für EU-Unternehmen unter Umstän
den günst iger, von einem Erzeuger in der EU zu bezie
hen, was eine Benachtei l igung .des österreichischen 
Angebotes zur Folge hat 

Weltbewerbspo l i t ik statt H a n d e l s p o l i t i k 

Die Beziehungen der EU zu Österreich — als Dri t tstaat — 
wurden bisher durch Instrumente der Handelspol i t ik gere
gelt Bei (von Organen der EU anerkannten) Verstößen ge
gen den freien Wettbewerb (etwa du rch Subventionen) 
konnten deshalb Instrumente der Handelspol i t ik angewen
det werden. Hier brachte al lerdings berei ts der EWR-Ver-
t rag eine grundsätz l iche Wende : In ihm haben sich die teil
nehmenden EFTA-Staaten zur Übernahme der Wettbe
werbsrege ln der EU verpf l ichtet 4) . Gleichzeit ig haben aber 
alle Ver t ragspar tner auf die gegensei t ige Anwendung von 

') Herin (1986 S 11) gehl in einer vorsichtigen Annahme von 3% bis 5% des Exportwertes aus Nach einer Studie aus der BRD betragen allein die Kosten der ge
nauen Ursprungsbestimmung 2% bis 3% des Exportwertes; eine Studie aus Finnland errechnet die gesamten Kosten der Dokumentation in Unternehmen und Zoll
behörden mit 1 4% bis 5,7% der finnischen Importe im Jahr 1982; eine schwedische Studie schätzt die Kosten aller Formalitaten im Außenhandel auf 5% bis 7% der 
Produktpreise. Laut einer anderen Untersuchung erfordert eine durchschnittliche Außenhandelstransaktion 35 Dokumente und 360 Kopien (alle Angaben zitiert 
nach Herin 1986, S 7) In der Schweiz wurden für den Handel mit der EG jährlich 4 Miil Ursprungszeugnisse bearbeitet Dies erforderte schätzungsweise 
100 Sachbearbeiter und 1 ODO Angestellte in den Privatbetrieben (Senf; 1986 S 23) 
E) Vg! hiezu Herin (1986) insbesondere Annex I Deviation of the Optimal input Mix Enforced by the Rules of Origin' 
3) Auch nach dem Übergang 2um Ursprungslandprinzip wird es ein Meldesystem für Warenströme zwischen den Staaten der Europäischen Union geben müssen 
da sonst Handels- und Leistungsbilanzen sowie das BIP nicht errechnet werden können Ohne diese Information ist eine monetäre Steuerung nicht möglich 
') Wettbewerbsbehörden im EWR sind in bezug auf die EU die Kommission in bezug auf die EFTA die neu geschaffene ESA 
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Ant idumping-Maßnahmen verzichtet 5 ) Der EU-Beitr i t t w i rd 
somi t gegenüber der (kurzen) EWR-Periode keine g rund
sätzl ichen Änderungen br ingen 

Ä n d e r u n g e n in den B e z i e h u n g e n zu Schweden , 
F i n n l a n d und Norwegen 

In den Beziehungen zu den (voraussicht l ich gleichzeit ig 
mit Österreich) der EU bei t retenden EFTA-Staaten Schwe
den, Finnland und Norwegen wird es materiel l bedeutende 
Änderungen nur im Handel mit Agrarwaren geben (der 
durch den EFTA-Vertrag nicht erfaßt wurde) Der Handel 
w i rd auch durch den Entfall der Ursprungsrege lung er
leichtert 

Ä n d e r u n g e n in den B e z i e h u n g e n zu 
Dri t t s taaLen 

Mit dem Beitr i t t zur EU wi rd Österre ich im Import aus Dritt
staaten das Außenhandelsreg ime der Gemeinschaf t an
wenden Dies bedeutet insbesondere die Übernahme des 
Gemeinsamen Zol l tar i fs, der Gemeinsamen Handelspol i t ik 
sowie der Präferenzsysteme der EU 

Übernahme des Gemeinsamen Z o l l t a r i i s 

Die Umste l lung auf den Gemeinsamen Zolltarif w i rd so
woh l der Österreichischen Wirtschaft als auch der Verwal
tung erhebl iche Kosten verursachen Diese Kosten hätten 
we i tgehend vermieden werden können, wenn sich Öster
reich im Jahr 1988 anläßlich des Übergangs zum Harmo
nisierten System (HS) als Grundlage des Zol l tar i fs, für die 
Übernahme der EG-Zol inomenklatur entsch lossen hätte 
Ein so lcher Schri t t wurde seinerzeit ernsthaft überlegt, 
letztl ich aber nicht verwirkl icht Zu den Gründen für die 
Beibehal tung der österre ich ischen Nomenklatur zählte vor 
allem der Wunsch , die sehr warenspez i f ischen Schutzele
mente von Zöl len und Abgaben beibehal ten zu können. 
Für diese part ikulären Interessen wi rd jetzt die gesamte 
Wir tschaf t hohe Kosten t ragen müssen 

Ä n d e r u n g e n der Zöl le 

Ein Großteil der Industr iewaren wi rd nach Österre ich zol l
frei e ingeführt . Im Jahr 1993 machten Industr iewaren aus 
der EU und der EFTA 74,7% der Gesamt impor te von Indu
str iewaren (69,8% der Gesamt importe) aus Ende 1993 war 
auch der Großteil der Industr iewarenimporte aus Osteuro
pa zollfrei ( Importantei l 4,3%) Diese Situat ion wi rd durch 
den Beitr i t t zur EU im Prinzip nicht geändert Die Übernah
me des GZT der EU wird vor allem die Einfuhr aus den In
dustr ie ländern in Übersee, zum Teil auch aus den Ent
w ick lungs ländern betreffen Grundsätz l ich geändert wird 

Regionalste uktui des österreichischen Übersicht J 

Außenhandels im Jahr 1993 

Export Import 
Anteile am Gesamtexport bzw -import in % 

OECD. - . 78 9 83,6 
OECD-Übersee 6.0 9.3 

USA 3.4 44 
Japan 1 5 44 

OECD Europa 729 74,3 
EWR 65 8 69 7 

EU . , 63 3 671 
BRD 33 9 41,5 

EFTA 89 67 
Schweiz 6,4 41 

Oststaaten 127 75 
Ost-Mitteleuropa 8.2 49 
Südosteuropa 23 1 1 
Frühere UdSSR 1 7 1 5 

Entwicklungsländer 7.3 71 
OPEC. 27 21 
NOPEC. 46 50 

„Vier Drachen' 1.6 2.4 

Andere Landet 1,1 1 8 

Insgesamt 100,0 100 0 

das Zol l regime für Agrarwaren ( importantei l 6,6%; Über
sichten 1 und 2) 

Das Zol iniveau ist in Österreich deutl ich höher als in der 
EU bzw. den Beitr i t tswerbern Nach Berechnungen des 
GATT betrug vor der Uruguay-Runde der ar i thmet ische 
Durchschni t t der Zölle für die Gesamt impor te in Öster
reich 10,7% 6), in der EU 7,3%, in Schweden 4,7% (Abbi l 
dung 1 ; GATT 19A, 1991, S 40ff). In dieser Berechnung 
s ind die Präferenzzöl le, im Falle Österre ichs auch die 
au tonome Zol isenkung zum 1 Jänner 1990 um 30% für et
wa 37% bis 38% der Fert igwarenimporte nicht enthalten 7 ) 

Durchschnitt l iche Zollbelastung im Abbildung 1 

Vergleich 

i i -

1 0 -

K 9--

£U A SF N S CH 

Q: GATT. Vor Uruguay-Runde; ohne Präferenzzölle; Österreich ohne 
Zollsenkung am l Jänner 1990 

'-) Ende 1993 wurden in der EU drei Verfahren abgeschlossen in denen Österreich beschuldigt wurde, unerlaubte Subventionen zu gewähren Die betroffenen Un
ternehmen haben einen Teil der Subvent ionen zurückgezahlt, in einem Fall wurden aber Strafzölle verfügt Die Verfahren wurden beschleunigt im . alten Regime 1 

durchgeführ t Sie wären im EWR in dieser Form nicht mehr mögl ich gewesen 
fi) In 6 A 7 T (19A, 1991) wird darauf hingewiesen, daß diese Zahl die tatsächl iche Zol lbelastung in Österreich nicht richtig widergibt da Ad-vatorem-Äquivalente spe
zif ischer Zölle (die in Österreich häuf ig angewendet werden) nicht verfügbar waren galten für 14% der Tarif l inien spezif ische für 5% gemischte für 2% var iab
le Zölle) 
7) Diese Zol lsenkungen sollen an die in der Uruguay-Runde beschlossenen Schritte angerechnet werden Sie orientierten sich an den Sätzen des GZT der EU 
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Die Zol lunion 

Die Zollunion ist in historischer Perspektive das Fundament 
der EWG, die (als EG) eine der drei Säulen der Europäischen 
Union ist Die Zollunion hat als „klassisches" Instrument der 
wirtschaftl ichen Integration den Freihandel mit Waren zwi
schen den Mitgliedsländern zum Ziel Die Herstellung von 
Bedingungen für einen gemeinsamen Markt mit Dienstlei
stungen war eines der Ziele des Programms zur „Vollendung 
des Binnenmarktes" in der EU Innerhalb der Zollunion wer
den die Zölle beseitigt, gegenüber Drittstaaten gilt ein ein
heitlicher Gemeinsamer Zolltarif (GZT) Dadurch unterschei
det sich die Zollunion von einer Freihandelszone (z.. B. der 
EFTA), deren Teilnehmer ihre nationalen Zolltarife behalten 

Trotz Beseitigung von Zöllen, Quoten und sonstigen tradit io
nellen Handelshindernissen ist die EG nicht zu einem einheit
lichen Wirtschaftsgebiet zusammengewachsen, da die freie 
Bewegung von Waren, Dienstleistungen, Arbeitskräften und 
Kapital zwischen den Mitgliedsländern durch nichttarifäre 
Handelshemmnisse erschwert wurde Deren Beseitigung im 
innergemeinschaftl ichen Handel war das wichtigste Ziel des 
Binnenmarktprogramms. Der Binnenmarkt ist am 1 Jänner 
1993 in Kraft getreten 

Gemeinsame Handelspolitik der EU 

Die Existenz eines Gemeinsamen Zolltarifs erfordert ein ko
ordiniertes Vorgehen der Mitglieder der Zollunion in Fragen 
der Zollpolitik gegenüber Drittstaaten. Daraus ergibt sich die 
Notwendigkeit, die Wirtschaftsbeziehungen zu Drittstaaten 
— die Handelspolitik — zu vereinheitlichen Die Zuständig
keit der EG für die autonome und , konventionelle" (Abschluß 
von Handelsverträgen) Handelspolitik ist in Art 113 und 228 
des EGV festgelegt. Der Art. 113 EGV gilt auch für den Han
del mit Dienstleistungen Der Handel mit Agrarerzeugnissen 
ist Teil der Agrarpolit ik und unterliegt damit grundsätzlich 
nicht der Gemeinsamen Handelspolitik (GHP) Auch die 
Dienstleistungen des Verkehrssektors fallen nicht in die al l
gemeine handelspolit ische Kompetenz, sondern unterliegen 
den. Bestimmungen der gemeinsamen Verkehrspolit ik. Die 
GHP wird nach dem in der Gemeinschaft üblichen Verfahren 
konzipiert und realisiert. Die Kommission der EU bereitet 
Vorschläge vor, die — nach Behandlung durch das Europäi
sche Parlament — vom Rat der EU verabschiedet werden 
Für Verhandlungen mit Drittstaaten erteilt der Rat der Kom
mission ein Mandat. 

Die GHP wird im EGV nicht definiert, der Art 113 enthält eine 
beispielhafte Aufzählung jener Bereiche, die „nach einheitli
chen Grundsätzen zu gestalten s ind" Der Europäische Ge
richtshof (EuGH) hat in mehreren Entscheidungen festge
stellt, daß der Begriff der Handelspolitik im Kontext der EG 
so ausgelegt werden muß wie im Kontext internationaler Be
ziehungen von Einzelstaaten, d h. daß er auch neue, zum 
Zeitpunkt der EWG-Gründung noch nicht berücksichtigte 
Aspekte des Außenhandels umfaßt. 

Trotz grundsätzlicher Vergemeinschaftl ichung hatten die Mit
gliedstaaten bis zur Vollendung des Binnenmarktes relativ vie
le Möglichkeiten für eine nationale Handelspolitik, von denen 
sie auch intensiv Gebrauch machten. Dies betraf vor allem die 
Anwendung nationaler Importquoten (und anderer Schutzme
chanismen). Diese Importquoten waren insbesondere im Zu
sammenhang mit den Mult i faserabkommen, Zonkontingenten 
des Allgemeinen Präferenzsystems, einigen sensiblen Pro-

Der durchschni t t l i che Zol lsatz für Industr iewaren (ausge
nommen Erdö l ; ar i thmet ischer Durchschni t t ) lautete in der 
EU 6,4%, in Österre ich 9,8%a) Unter Berücks ich t igung der 

dukten sowie Importbeschränkungen gegenüber den frühe
ren RGW-Ländern von Bedeutung Sie wurden meist durch In
anspruchnahme der Schutzklausel gemäß Art 115 EG-Ver
trag abgesichert In der ursprünglichen Fassung konnte auf
grund dieses Artikels die EG-Kommission die Mitglieder er
mächtigen, Waren aus Drittstaaten, die bereits in die Gemein
schaft importiert wurden, von der Gemeinschaftsbehandiung 
auszuschließen Dadurch sollten Umwegimporte in Länder mit 
nationalen Quoten verhindert werden 

Nachdem die Einheitliche Europäische Akte in Kraft getreten 
war sowie mit der Beseitigung der Grenzkontrollen mußten die 
nationalen Quoten abgeschafft werden, da sie dem Grundsatz 
des freien Warenverkehrs widersprachen und auch nicht exe-
kutierbarwaren Die Vergemeinschaftl ichung der Handelspoli
tik ist allerdings noch nicht vollständig abgeschlossen Noch 
nicht endgültig gelöst ist die Behandlung der früheren nationa
len Importquoten für Importe verschiedener sensibler Produk
te aus Drittstaaten. Manche Länder ziehen für diese Waren die 
„traditionellen" Strukturen der Handelsströme vor {Langham
mer, 1993, S. 4). Ungeklärt ist die praktische Bedeutung des 
Art. 115EG-Vertrag EntgegendenErwartungenwurdeern icht 
gestrichen, sondern nur verändert 

Wertung der Handelspolitik der EU 

Die EU ist heute bereits die größte Wirtschafts- und Handeis
macht (ohne Binnenhandel) der Welt, ihre Bedeutung wird 
durch die bevorstehenden Erweiterungen weiter zunehmen 
Sie ist offener als die anderen Wirtschaftsgroßmächte. Die 
Vollendung des Binnenmarktes Ende 1992 hat nicht die Be
fürchtungen einer „Festung Europa" bestätigt. Die EU hat ein 
relativ großzügiges Präferenzsystem gegenüber den Ent
wicklungsländern aufgebaut und in jüngster Zeit eine beacht
liche Flexibilität in der Marktöffnung gegenüber Osteuropa 
bewiesen Das GATT-Sekretariat betont im jüngsten Prü
fungsbericht den positiven Beitrag der EEA bzw des Binnen
marktprogramms zum Abbau der noch bestehenden natio
nalen Handelsschranken und zum Wirtschaftswachstum 
(GATT, 36A, 1993B, S.VII).. 

Dieser liberalen handelspolit ischen Grundeinstellung stehen 
aber deutliche protektionistische Tendenzen gegenüber Sie 
manifestieren sich insbesondere in dem vor allem von Frank
reich zeitweise geforderten Konzept, wonach eine Liberali
sierung innerhalb der EU durch eine Abschottung an den 
Außengrenzen kompensiert werden solle. Dieser Ansatz f in
det z B in einer bewußt stärkeren Anwendung von Antidum
ping-Maßnahmen seinen Ausdruck 

Das Spannungsverhäitnis zwischen liberaler und protektioni-
stischer Handelspolitik ist ein unvermeidbares Ergebnis der 
Entscheidungsmechanismen der EU, die stets aus Kompro
missen der divergierenden nationalen Interessen resultieren 
Kurzfristige Lösungen zu Lasten Dritter bedeuten unter sol
chen Umständen oft den einfachsten Ausweg Es ist nahelie
gend, daß in Zeiten schwacher Konjunktur und wachsender 
Arbeitslosigkeit (sowie vor wichtigen Wahlgängen) das Pen
del stärker in Richtung Protektionismus ausschlägt Ge
schützt werden vor allem .sensible" Produkte, d. h. Märkte, 
auf denen die EU ihre Konkurrenzfähigkeit gegenüber Dritt
staaten zu verlieren droht. Besondere Probleme ergeben 
sich für Produkte, für die bisher nationale Importquoten gal
ten (z B Pkw, Bananen; Langhammer, 1993) 

Zo l lsenkungsangebote der Uruguay-Runde beträgt die 
Differenz zwischen den höheren Österreichischen und den 
niedrigeren EU-Tarifen für Industr iewaren 2,2 Prozent-

a) Dieser Tarifsatz ist in der GATT-Studie nicht explizit angeführt Er wurde mit Hilfe anderer Angaben geschätzt 
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Importstruktur und Zollregime Übersicht2 

Österreichs 1993 

Importe Zollregime1) 
Vor einem In der Änderung 
EU-Beitritt EU 

Mrd. S Anteil am Anteil am Zölle und Importabgaben 
Gesamt- Import der 
import Waren
in % gruppe 

in % 

Industriewaren . 528,4 93,4 100 0 
EU und EFTA . 394,8 69,8 74,7 Frei Frei Nein 
Osteuropa*) . . . . . . . 24,2 4.3 4,6 Frei3) Frei Nein 
Andere Oststaaten . 12,2 22 23 —50%*) (Frei)5) Ja 
E ritwi ckl u n g slä n de r. 42,8 7,6 8 1 -50% 4 ) (Frei)3) Ja 
Andere Länder8) . . . 54,4 9,6 10.3 Ja Ja Ja7) 

Agrarwaren 37.1 6,6 100,0 
EU 12 20.6 3,6 55,5 Ja Frei Ja 
Beitrittswerber 0,9 0,2 2,4 • Ja Frei Ja 
Andere Länder 15,6 2,8 42 0 Ja Ja Jaa) 
Alle Waren . 565,5 100 0 • 

Veränderung in %. - . 26 0 — 

') Vereinfacht. — 2) Ost-Mitteleuropa +- Bulgarien + Rumänien. — 3) Einige sensible 
Produkte ausgenommen. — 4) Im Allgemeinen Präferenz System Zollsenkung im Re
gelfall auf 50% des Basiszollsatzes. — 5) Im APS großteils frei, aber Quoten; System
änderung vorgesehen. — 5) Großteils Industriestaaten in Übersee — ') Änderung des 
Zolltarifes — 8) Änderung des Systems. 

punkte im ar i thmet ischen Durchschni t t bzw 5 Prozent
punkte im gewichteten Durchschni t t (Übersicht 3). Die tat
sächl iche Zol lbe lastung der österre ich ischen Einfuhr 
(Zol le innahmen in Prozent der Importe ohne Einfuhr aus 
EU und EFTA) erreichte 1993 4,3% (bezogen auf Industr ie
waren 6,2%). Sie ist in den vergangenen Jahren zurückge
gangen (Ubersicht 4). 

Bemerkenswer t ist die deut l iche „Tar i feskalat ion" in Öster
re ich, d h die Zunahme der Zol lhöhe mit der Verarbei 
tungsstu fe . Sowohl in Österre ich als auch in der EU wer
den im al igemeinen die Importe von Rohstof fen nur ger ing 
mit Zöl len belastet; in Österre ich ist das Zol lniveau (1,0%) 
sogar etwas niedr iger als in der EU (1,1%) Für halbverar
beitete Waren gelten in Österre ich (8,7%) meist etwas hö
here Zölle als in der EU (7,1%), für Fert igwaren h ingegen 
— mit wenigen Ausnahmen — deutl ich höhere Zölle 
(12,1% bzw 6,5%). 

Besonders anschaul ich läßt sich dieses Konzept im Text i l -
und Bek le idungssektor aufzeigen: Der durchschni t t l iche 
Zoll (ar i thmet ischer Durchschni t t ) für Fasern lautet in der 
EU 3,0%, in Österre ich 1,2%, für Garne 7% bzw. 7,7% (ge
wichtet 8,2% bzw. 6,1%), für Gewebe 10,9% bzw 21,8%, für 
Text i l fert igwaren 9,6% bzw 22,9%, für Bekle idung 13% 
bzw. 30,7% Insgesamt ist der Zol lschutz für den Bereich 
Texti l ien —Bek le idung in Österreich (21,5%) etwa doppel t 
so hoch wie in der EU (10,1 % 9 ) ; Übersicht 5) 

Der mit der Verarbei tungsstufe steigende Zoll hat zur Fol
ge, daß der „effektive Zoi lschutz" , d. h der Schutz der 
öster re ich ischen Wer tschöpfung besonders stark ist Im 
Hinbl ick darauf, daß in Österre ich die Importe von Indu
str iewaren aus der EU und aus den EFTA-Ländern zollfrei 
s ind , bewirkt das österre ich ische System eine starke Be
vorzugung der EG- bzw EFTA-Lieferanten zu Lasten von 
Lieferanten aus Dri t tstaaten 

Zollvergleich zwischen der EU und Übersicht 3 

Österreich 

EU Österreich 
Durchschnittliche Durchschnittliche Tatsächliche 

Zonbelastung Zollbelastung') Zollbelastung 
1993 

Arithmeti- Gewichte- Arithmeti- Gewichte- Ohne 
scher Durch- ter Durch- scher Durch- ter Durch- Importe aus 

schnitt schnitt schnitt schnitt EU und EFTA 
in % In % In % 

Vor der Uruguay-Runde*} 
Rohstoffe3) 1 1 1 2 1,0 .... 

Halbfertigwaren 71 51 87 — _ 
Fertigwaren3) . . 6,5 65 121 — — 
Industriewaren3) 6,4 5,6 9.8*} .... (6 2) 
Alle Waren 7,3 107 11.5 4.3 

Nach der Uruguay-Runde5) 
Industriewaren 39 3,3 6 1 8,3 • 

') Ohne Präferenzzölle und ohne autonome österreichische Zollsenkung am 1. Jänner 
1990 - ! ) Q: GATT - 3) Ohne Erdöl - 4) Zum Teil geschätzt - 5) Q: EFTA 

Deutl ich höhere Zölle als die EU sieht Österre ich, neben 
Texti l ien, auch für Schuhe, bearbeitete Leder- und G u m m i 
waren , Möbel , Metal lerzeugnisse, Tonbandgerä te und B ü 
roart ikel vor, ger ingfügig höhere Zölle für Holz sowie Eisen 
und Stahl (ausgenommen Legierungen - hier s ind in der 
EU die Zölle höher als in Österreich). Der Zol lschutz für 
Papier ist in Österre ich und der EU etwa gleich hoch Ge
r ingfügig höhere Zölle als Österre ich wendet die EU auf 
Importe von chemischen Erzeugnissen, Pharmazeut ika, 
Plastik sowie von Eisen und Metal len an, deut l ich höhere 
auf photograph ische Art ikel . 

Bemerkenswer t ist die Tar i fstruktur für Masch inen und 
Fahrzeuge. Für nichtelektr ische Masch inen ist der Zol l 
schutz in Österre ich (ar i thmetischer Durchschni t t 5,6%) 
nicht viel höher als in der EU (4,1%), unter Berücks icht i 
gung der (in Österre ich häuf ig angewendeten) Sonderbe
günst igungen für Masch inen dürfte das Zol lniveau kaum 
höher sein als jenes der EU. Erhebl ich stärker werden in 
Österreich die Importe von elektr ischen Masch inen (10,6% 
gegenüber 5,8%) sowie insbesondere von Transpor tmi t 
teln (12,4% gegenüber 7,0%) mit Zöl len belastet 1 0 ) . 

Durchschnitt l iche Zollbelastung der Übersicht 4 

österreichischen Importe 

Gesamtimporte Ohne EU- und EFTA-
Importe1) 

Alle Waren Nicht- Alle Waren Nicht-
Agrar- Agrar

waren2) waren2) 
Zölle Sonstige 

Einfuhr
abgaben 

Zölle und Zölle 
sonstige 
Abgaben 

In % der Warenimporte 

Zölle 

1982. 0.97 010 1,07 1,38 325 9,65 
1985 . . . 0 91 0,14 1,05 1,25 3,05 7,97 
1988. . . 1,21 0,19 1,40 1,45 5,02 8 27 
1990. . 1,03 0,15 1 18 1 23 4 25 6,86 
1991. 1,06 0.18 1,24 .. 1 25 4,18 6,34 
1992. .. 1,12 018 1,30 *1,31 4,43 6,42 
1993 . 1 14 021 1,35 1,33 4,34 6 16 

'} Oststaaten Entwicklungsländer Industriestaaten in Übersee — 2) SITC 5 bis 8 

s ) Die Quotenregelung des MFN dürfte al lerdings in der EU restriktiver sein als in Österreich 
1 0) Der gewichtete durchschni t t l iche Zollsatz ist in Österreich für Transportmit te l mit 22,8% viel höher als im einfachen Durchschnit t (12 4%) Dieser Vergleich be
rücksicht igt nicht den niedrigen Zoll im Falle von Gegengeschäften in der Auto Produktion 
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Textilien. Bekleidung, Schuhe 
05.00 
05.01 
05.02 
05.03 
05.04 
05.05 
15.00 
15.01 
15.02 
Papier 
04.00 

Textilien, Bekleidung 
Fasern. Abfaii 
Garne. . . 
Gewebe 
Fertige Produkte 
Bekleidung 
Schuhe, Reiseartikel 
Schuhe 
Reisearlikel, Taschen 

Papier, -abfall. 
Sonstige Fertigwaren 
06.00 Mineralische Produkte. 
07.00 Edelsteine, Edelmetalle 
16.00 Fotographische Artikel . . 
18.00 Musikinstrumente 
18.01 Wiedergabegeräte, Aufnahmegeräte 
18.02 Musikinstrumente 
19.00 Spielwaren 
20.00 Kunstge gen stände ,. 
21.00 Waffen. Munition. . . 
22.00 BUroartikel 
23.00 Andere Waren. . , , 
Maschinen, Geräte 
11.00 Nichtelektrische Maschinen 
11.01 * Kraftmaschinen 
11.02 Landwirtschaftliche Maschinen 
11.03 Büromaschinen... . ; 
11.04 Metallbearbeitungsmaschinen 
11.05 Textilmaschinen . . . 
11.06 Baumaschinen . . . 

•11.07 Andere Maschinen 
11.08 Pumpen . . . . 
11.09 Heiz-und Kühlgeräte . . . . . 
11 10 Papiermaschinen . . . . . 
1 1 11 Druckereimaschinen 
11.12 Andere Maschinen 
11.13 Teile, Zubehör 
Elektrische Maschinen 
12.00 " Elektrische Maschinen 
12.01 Maschinen für die Industrie 
12.02 Telekommunikationsgeräte 
12.03 . Werkzeuge. 
12.04 Teile 
Transportmittel 
13.00 Transportmittel 
13.01 Kfz 
13.02 Flugzeuge 
13.03 Schiffe 
13.04 Andere Transportmittel 
Prüfgeräte, Fotoapparate, Uhren 
14.00 Prüfgeräte, Fotoapparate, Uhren 
Leder, Gummi, Holz und Erzeugnisse daraus, Möbel 
01.00 Häute, Felle . ' . , . . . 
01.01 Häute 
01.02 Halbbearbeitete Produkte ,. 
01.03 Bearbeitete Produkte 
02.00 Gummi 
02.01 Rohgummi 
02.02 Halbbearbeitete Produkte 
02.03 Bearbeitete Produkte.. 
03.00 Holz, Kork 
17.00 Möbel 
Erze und Metalle 
08.00 
08.01 
08.02 
08.02-01 
08.02.02 
08.02.03 
08.03 
08,03.01 
08.03.02 
08.04 

Erze, Metalle . . . 
Metaliabfall . . . 
Eisen, Stahl 
Eisen, Stahi, roh . 
Legierungen . . 
Halbfabrikate.. . 
NE-Metalle 
Rohmetalle . . . . . . . 
N E-Metal I prod u kte 
Metallfabrikate .. . 

EU Osterreich 
Arithmetischer Gewichteter Spannweite der Arithmetischer Gewichteter Spannweite dar 
Durchschnitt Durchschnitt Tarife Durchschnitt Durchschnitt Tarifs 

In % In % 

10 1 76 0 bis 17.0 21 5 23 1 0 bis 39 0 
3.0 0,6 0 bis 10 0 1 2 01 0 bis 12,0 
7,0 82 2 9 bis 9,5 77 61 0 bis 15,0 

10.9 108 3 bis 17,0 21.8 220 11 0 bis 27.0 
9.6 8.7 3,2 bis 14,0 22,9 22 6 0 bis 30 0 

13 0 132 0 bis 14,0 307 30,6 0 bis 39.0 
104 1 1 1 4,6 bis 20 0 20.6 21,4 6.0 bis 29,0 
11.7 13,5 4 6 bis 20 0 21 8 22 4 6 0 bis 29,0 
7.0 6 1 51 bis 12,0 15,8 16,8 7 Obis 17 0 

7.4 27 0 bis 12,5 100 7 5 0 bis 24 4 

5,2 4,6 0 bis 13,5 62 8,6 0 bis 30,0 
2,6 06 0 bis 8 5 37 66 0 bis 12.0 
60 6,4 0 bis 7,6 0,5 09 0 bis 6,0 
57 7,3 0 bis 14.0 9,5 7,8 0 bis 20 0 
5,9 75 0 bis 14,0 11 0 80 0 bis 20,0 
5.5 58 4.9 bis 7,5 57 61 0 bis 12.0 
67 6,8 0 bis 10 5 10,0 10,8 0 bis 19,0 
0 0 0 1.0 01 0 bis 8,0 
5.0 57 0 bis 6,7 55 63 0 bis 10.0 
57 6,0 3,8 bis 7,2 14.8 18,6 5,0 bis 28,0 
64 6,4 0 bis 11 0 10,3 8,5 0 bis 27,0 

41 4,4 0 bis 120 56 ' 54 0 bis 24 0 
4,5 2,6 0 bis 10 0 5,2 7,3 0 bis 10,0 
3.6 35 3 5 bis 4,1 58 53 4,0 bis 6,0 
46 47 0 bis 12.0 1 9 0.2 0 bis 8,0 
4,3 4,6 2 2 bis 5 3 8,3 8,8 5 0 bis 9,0 
42 4,3 3,2 bis 5,8 6,3 71 0 bis 24,0 
4.1 52 0 bis 6,5 49 57 0 bis 10 0 
3,8 3,4 2,9 bis 5,8 69 7,0 5,0 bis 9,0 
3,3 42 0 bis 5 3 42 72 0 bis 9,0 
3,7 4,3' 0 bis 5,6 59 76 0 bis 10 0 
3,9 3,8 3.8 bis 4,1 60 6,0 6,0 
3,4 32 2,2 bis 4,5 1,5 21 • 0 bis 6,0 
4,0 41 0 bis 6,2 6,3 64 0 bis 12 0 
47 5,8 0 bis 9,0 6,6 88 0 bis 12 0 

5,8 83 0 bis 15,0 106 •132 0 bis 38.0 
4,3 5,4 0 bis 8,5 90 16,6 0 bis 24,0 
7,2 8,8 bis 14,0 16 7 17,8 0 bis 38 0 
4,4 4,9 0 bis 6,0 85 106 0 bis 17,0 
7,2 10 6 0 bis 15 0 77 51 0 bis 25 0 

70 73 0 bis 22,0 • 124 228 0 bis 41,0 
' 9.5 9,4 4,4 bis 22,0 179 24 0 4,0 bis 41,0 

3,7 0,5 0 bis 15,0 05 0 0 bis 7,0 
1,8 0,5 0 bis 4,0 ' 5 9 6,6 0 bis 7,0 
5,3 100 3.8 bis 17 0 82 14 6 0 bis 34.0 

54 6,5 0 bis 11,0 47 61 0 bis 25,0 

31 •25 0 bis 10 0 50 7,0 0 bis 24 0 
0 0 0 0 0 0 
3,7 2,2 0 bis 7,0 3.8 50 0 bis 10,0 
6,9 7,1 3,8 bis 10,0 14,3 11 9 4,0 bis 24,0 
3,1 4,0 0 bis 10,0 86 12 9 0 bis 20,0 
0,2 0 0 bis 3 8 05 0 0 bis 5 0 
3,6 42 0 bis 6,2 57 65 0 bis 7,0 
4,5 5.6 0 bis 10,0 12,6 17 1 0 bis 20 0 
4,4 2,0 0 bis 10,0 57 5.6 0 bis 13 0 
54 5,5 0 bis 7 0 15.5 22 9 0 bis 27,0 

5,1 2,6 0 bis 17,0 7,8 8.3 0 bis 23,0 
0 0 0 0 0 0 
5,4 55 0 bis 10,0 82 82 0 bis 14,0 
3,5 29 0 bis 6,0 3,9 47 0 bis 9,0 
4,9 6.8 0 bis 8,0 0,3 0 0 bis 4,0 
5,6 5.5 0 bis 10 0 9,0 94 0 bis 14 0 
5.2 1.4 0 bis 10,0 4,6 7 1 0 bis 15,0 
1,2 0,3 0 bis 6,0 0,6 0,9 0 bis 4,0 
6,2 59 0 bis 10.0 56 64 0 bis 150 
54 6,0 0 bts 17 0 102 10,4 0 bis 23 0 

22 4.0 0 bis 16,0 25 25 0 bis 10 0 
7.3 67 0 bis 17,6 51 70 0 bis 30,0 
7.3 5,3 0 bis 17,6 2,8 2,9 0 bis 30,0 
71 7.6 0 bis 10,0 6,9 74 0 bis 11,0 
6,0 5,3 Obis 136 50 69 0 bis 100 
93 9,9 0 bis 16 0 88 8,8 0 bis 24 0 
5,6 5,3 0 bis 11,0 7,3 77 0 bis 10,0 
6,1 65 4,6 bis 12,0 8.3 68 0 bis 25.0 

14,5 9.8( 0 bis 30 0 19,6 4,8 0 bis 52,5 14,5 _ 0 0 0 
_ _ _ 25 0 231 0 bis 40 0 
69 0,3 0 bis 18 0 67 07 0 bis 32,0 
8,4 4,4 0 bis 24,0 3,0 3,3 0 bis 25,0 

21,5 14,3 0 bis 24,0 12 3 14 3 0 bis 30 0 14,3 
17 8 192 0 bis 23 0 

122 10,3 0 bis 30,0 10,6 5,7 0 bis 25,0 
26,4 94 26,0 bis 117.0 _ -

•• - - 1,6 22 0 bis 14,0 

_ 9.0 io e 0 bis 36 0 

Brennstoffe, Chemische Erzeugnisse 
09.00 Kohle, Gas 
10.00 Chemikalien 
10.01 Chemische Elemente. . 
10.02 Farben 
10 03 Pharmazeutische Produkte 
10.04 Plastik 
10.05 Parfüm, Seifen 
10.06 Andere Chemikalien 
Nahrungsmittel 
24 Nahrungsmittel . . . 
25 Getreide 
26 Tiere, -produkte . . . . 
27 Ol, -saalen 
28 Pflanzen . . 
29 Getränke 
30 Molkereiprodukte 
31 Fische. 
32 Tabak 
33 Andere landwirtschaftliche Produkte 

(tierisch) 
34 Andere landwirtschaftliche Produkte 

(pflanzlich) .. . 

Q: GATT, Trade Policy Review Mechanism European Communities 16. Aprii 1993; GATT Trade Poiicy Review Mechanism Austria 1989 Kategorien der Zolltarif Studie des GATT (nicht 
identisch mit Zolltarif-Kapitel) 
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Durchschnittlicher Zolltarif 
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28 

30 
31 
32 
33 
34 
35 
35 
37 
38 

39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49' 
50 
51 
52 
53 
54 
55 

56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 

64 
65 
.66. 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
78 
79 

91 
92 
93 
94 

95 
96 
97 

Anorganische chemische 
Erzeugnisse 
Organische chemische 
Erzeugnisse . . . 
Pharmazeutische Erzeugnisse 
Düngemittel... 
Farben, Lacke, 
Ätherische Öle 
Seifen, Wachse 
EiweiSstoffe, Stärken, Enzyme . . . 
Explosivstoffe,entzündbare Stoffe. 
Fotografische Waren 
Verschiedene chemische 
Erzeugnisse 
Kunststoffe, Waren daraus. . 
Kautschuk, Waren daraus 
Rohe Häute, Felle, Leder . . . : 
Lederwaren 
Pelzfelle, künstliche Pelze, Waren 
Holz, Waren daraus, Holzkohle 
Kork, —waren 
Fiechf-, Korbwaren 
Haibstoffe aus Holz, Papierabfail 
Papier, Pappe, Waren daraus . . . 
Waren des Buchhandels 
Seide . . . . . . 
Wolle, Tterhaare , 
Baumwolle 
Andere pflanzliche Spinnstoffe . . . 
Synthetische künstliche Filamente 
Synthetische, künstliche 
Stapelfasern 
Watte, Filze, Seilerwaren 
Bodenbeläge aus. Spinnstoffen 
Speziatgewebe, Stickereien 
Überzogene Gewebe 
.Gewirkte Flächenerzeugnisse... . 
Bekleidung, gewirkt oder gestrickt 
Bekleidung, nicht gewirkt oder 
gestrickt 
Andere konfektionelle 
Spinnstoffwaren 
Schuhe, Teile davon 
Kopfbedeckungen, Teile davon . . 
Schirme, Stöcke, Peitschen, Teile 
Federn, Daunen, Waren daraus.. 
Waren aus Steinen, Zement, u a. 
Keramische Erzeugnisse 
Glas, Glaswaren. 
Edelsteine, Schmuck, Münzen... 
Eisen und Stahl 
Waren aus Eisen und Stahi . . . . 
Kupfer, Waren da raus . . . . . 
Nickel, Waren daraus 
Aluminium, Waren daraus.. . , 
Blei, Waren daraus . . . . 
Zink, Waren, daraus 
Zinn, Waren daraus . ! . .. 
And. unedle Metaile, 
Metallkeramiken . 
Werkzeuge, Messerschmiedwaren 
Verschiedene Waren aus unedlen 
Metallen 
Kessel, mechanische Geräte . . . 
Elektrische Maschinen, Apparate . 
Schienenfahrzeuge, Zubehör 
Kraftwagen. Traktoren, 
Motorräder . . . . . 
Luftfahrzeuge . . . . . 
Wasserfahrzeuge 
Meß-, Prüfapparate, medizinische 
Geräte 
Uhrmacherwaren 
Musikinstrumente, Zubehör .. 
Waffen, Munition, Teile 
Möbel, Beleuchtung fertige 
Gebäude 
Spiele, Sportgeräte 
Verschiedene Waren 
Kunstgegenstände, Antiquitäten 

Arithmetischer 
Durchschnitt 

4,7 

4,7 
0,0 
4,3 
5,8 
1 7 
2,0 
6,4 
6,3 
5,4 

5,5 
62 
1,8 
3 1 
48 
1 9 
1.7, 
1,5 
3,0 
0,0 
0,0. 
0,0 
5,8 
3,5 
6,7 
3,7 
5,8 

6,4 
. 6,8 

7,5 
7,3 
6,3 
7,9 

11,7 

11,6 

101 
10,2 
2,6 
4,3 
2,8 
1,3 
4,7 
47 
07 
0,2 
1,6 
3,4 
0,0 
6,3 
2,5 
3,5 
0,0 

3,3 
3,0 

2,1 
1.8 
3,3 
1,8 

6.3 
2,0 
1,3 

2.2 
3,9 
3,2 
2,6 

2,0 
2,0 
3,4 
0,0 

Österreich 
Gewichteter Arithmetischer Gewichteter 
Durchschnitt Durchschnitt Durchschnitt 

ln% 

4,0 
00 
3,8 
61 
06 
26 
64 
63 
60 

44 
63 
2,4 
39 
5,6 
2,8 
1 1 
22 
3,5 
0,0 
0,0 
0,0 
5,3 
2 1 
7,6 
7 1 . 
6,5 

6,0 
6,3 

• 75 
70 
6,6 
7,9 

11.7 

11,7 

9,0 
11,9 
2,7 
4,6 
3,7 
0,7 
6,3 
5.4 
01 
07 
2,4 
0,6 
0,0 
5,2 
1 9 
3,3 
00 

3,6 
32 

20 
1,5 
4,3 
1 1 

2,3 
1 0 

2,3 
52 
3.4 
2,8 

1 2 
1,8 
3,4 
0,0 

1,3 
0,0 
3,8 
4,6 
2,0 
07 
74 
52 
1,4 

54 
5,6 
5 1 
34 
84 
6,5 
43 
33 
6,9 
0.0 
0,0 
0,0 
8,7 
5,3 

11,9 
6,6 
7,6 

11 1 
11 2 
14,0 
139 
11 9 
14,3 
17 1 

204 

16 8 
15.7 
89 
77 
75 
5,6 
59 
7,4 
2,2 
0,1 
3,7 
'4,0 
32 
7,6 
4,2 
4 1 
32 

1,8 
9,0 

59 
37 
3,3 
4,6 

10,4 
1,5 
4,3 

27 
3,8 
42 
3,6 

89 
4,3 
79 
0,5 

23 

08 
0.0 
1.9 
3,5 
1 1 
1 4 
71 
6,3 
21 

3,9 
5,9 
4,5 
3,3 
91 
27 
1 6 
52 
98 
00 
00 
00 
1 8 
07 

13,9 
7,2 
3.8 

2,4 
121 
12,4 
144 
122 
14,5 
17,3 

20,6 

17,6 
132 
10,8 
64 

13,8 
47 
9,1 
8.6 
1 8 
03 
28 
4.0 
02 
5.8 
1 1 
2,0 
1,3 

1 1 
91 

59 
2,0 
82 
45 

221 
0.1 
4,6 

22 
42 
4,8 
4,3 

10,5 
3.4 
99 
07 

Tarifdifferenz 
Österreich-EU 
Gewichteter 
Durchschnitt 

Prozentpunkte 

- 0,4 

— 32 
± 00 
- 1.9 
— 25 
+ 0,4 
— 1 2 
+ 07 
- 01 
— 4,0 

- 0,6 
- 0,5 
+ 21 
- 0,6 
+ 3,5 
— 01 
+ 05 
+ 29 
+ 6,3 
± 00 
± 00 
+ 00 
— 35 
- 1.4 
+ 63 
+ 01 
— 27 

— 3,6 
+ 5,8 
+ 5,0 
+ 74 
+ 5,6 
+ 6,6 
+ 56 

+ 8,9 

+ 8,6 
+ 1,4 
+ 81 
+ 1 8 
+ 101 
+ 4,0 
+ 28 
+ 32 
+ '17 
— 0,4 
+ 0,5 
+ 3,3 
+ 0,2 
+ 0,6 
— 09 
- 1,3 
+ 1,3 

- 24 
+ 59 

+ 39 
+ 0,6 
+ 38 
+ 34 

+ 134 
— 22 
+ 36 

- 01 

- 09 
+ 1 4 
+ 1.5 

+ 9.3 
+ 1.6 
+ 6,6 
+ 07 

Österreichs Importe U 
Insgesamt 

258 0 

433 0 
559,7 
75,8 

279,4 
167 9 
162 4 
28 4 
193 

169 7 

2371 
1 466 9 

435,5 
64,5 

187,0 
19,3 

485,8 
9 1 
69 

204,8 
703,9 
517,0 

15,3 
62 6 

226 6 
20 3 

212,5 

2191 
70 0 

159.0 
69,0 
74.2 
92 2 

653,9 

720,6 

126,0 
427,6 
21,5 
51 

10 1 
168 7 
277,5 
228 9 
2601 
7491 
842 2 
2671 
481 

478 2 
192 
36,0 

77 

31,6 
2261 

201,6 
4 789,9 

2 695,6 
59,6 

3.694 7 
107 7 
132 

369,4 
105 7 
34,5 
192 

815,8 
224 2 
107 7 
22 2 

MFN 

25,6 

73,4 
76 7 
172 
7,8 
20 
36 
1 3 
1 2 

437 

32 5 
89 2 
221 

1 6 
41 
1 1 

1164 
01 
01 

79 3 
11,6 
97 
1 1 
1 1 
8,3 
0,4 
67 

6,3 
47 
27 
08 
20 
02 
63 

43 

104 
2,5 
0,9 
01 
01 
3 9 

10,8 
141 
20 6 
49 4 
29 0 
12 2 
187 
63 
07 
1 5 
01 

8,7 
15,6 

2.8 
705,2 

421 8 
4,0 

777,4 
46,5 
21 

187 4 
109 
14,5 
5,5 

169 
23 0 
102 
27 

Anteil an 
insgesamt in 1 

99 

17 0 
13 7 
22,7 
2,8 
1 2 
22 
46 
62 

25 8 

137 
61 
51 
25 
2,2 
57 

24 0 
1 1 

; 1 4 
38 7 

1,6 
1 9 
72 
1,8 
37 
20 
32 

29 . 
67 
1 7 
1 2 
27 
02 
1.0 

06 

8.3 
0,6 
4 2 
20 
1,0 
2,3 

' 39 
62 
79 
66 
34 
4,6 

38 9 
1,3 
36 
42 
1 3 

27 5 
69 

1 4 
147 
156 
67 

21,0 
43,2 
11,5 

21,6 
10,3 
42,0 
28,6 

2 1 
10,3 
95 

122 

Insgesamt 61 83 + 5,0 1 1 5 
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Einen Zol l tar i fvergleich EU-Österre ich unter Einrechnung 
der Zo l lsenkung der Uruguay-Runde enthält Ubersicht 6 

Zust immung des GATT zur Ü b e r n a h m e des GZT 
durch Osterre ich e r f o r d e r l i c h 

Der Übernahme des GZT durch Österre ich muß das GATT 
zust immen Die durchschni t t l iche Zol lbe lastung darf nicht 
ste igen. Über Erhöhungen österre ich ischer Zölle nach 
einem EU-Beitr i t t muß die EU-Kommiss ion im Rahmen des 
GATT mit den betrof fenen (benachtei l igten) Drit tstaaten 
verhandeln und ihnen Kompensat ionen anbieten Aus der 
Sicht der EU sind die meist höheren österre ich ischen Zöl 
le ein nützl icher Faktor Die entsprechenden Zo l lsenkun
gen können in den Verhandlungen als „credi ts" angeboten 
werden , mit denen „debi ts" — Zo l le rhöhungen anderer 
Bei t r i t tskandidaten — ausgegl ichen werden können 

Ä n d e r u n g e n des Zo l l rechts 

Neben dem GZT wi rd Österre ich auch das Zol l recht der 
EU übernehmen. Die seit der Entstehung der Gemein
schaft er lassenen zahlreichen Bes t immungen wurden in 
einem Zol lkodex, der das gesamte Zol l recht der EU um
faßt, vereinheit l icht Die entsprechende Verordnung 
(EU 29/13/92 sowie weitere Ausführungsverordnungen) ist 
am 1 Jänner 1994 in Kraft getreten {Bankier, 1994, GATT, 
36A, 1993B). 

Die Unterschiede zwischen dem Zol l recht in Österreich 
und in der EU untersuchte Fuchs (1989, S. 49ff). Im Verfah
rensrecht bestehen zwischen Österre ich und der EU keine 
eklatanten Unterschiede Differenzen ergeben sich insbe
sondere in der Terminolog ie Hingewiesen wi rd auch dar
auf, daß in der EU zahlreiche Regelungen — im Vergleich 
zu Österre ich — unbest immt s ind (z B das Ermessens
recht) 

Gemeinsame H a n d e l s p o l i t i k im Import 

A l l g e m e i n e E i n f u h r r e g e l u n g 

Für Importe gilt in der EU (ebenso wie im Prinzip in Öster
reich) der Grundsatz der Einfuhrfreiheit . Anfang 1994 sind 
in der EU drei Verordnungen in Kraft getreten, die das alte 
Einfuhrregime ersetzt haben (VO(EG) 517/94, 518/94 und 
519/94; Bankier, 1994, S 3) Gebl ieben s ind nur eine klei
ne Zahl von Impor tbeschränkung für Text i iprodukte sowie 
s ieben Gemeinschaf tsquoten gegenüber der Vo lksrepu
blik China. „Gemeinschaf tswei te Schutzmaßnahmen kön 
nen weiterhin er lassen werden, wenn eine Ware in derart 
erhöhten Mengen und unter derart igen Bedingungen in 
die EG eingeführt wi rd , daß dadurch den Gemeinschaf ts 
erzeugern gleichart iger oder unmit telbar konkurr ierender 
Waren ernsthafter Schaden entsteht oder zu entstehen 
droh t (Art 14, VO(EG) 518/84). In so lchen Fällen kann die 
Kommiss ion auf Antrag eines Mitgliedstaaf.es oder von 
s ich aus Einfuhrkont ingente fes t legen" {Bankier, 1994, 
S 4). Auf diese Regelung stützt s ich die Erklärung über 
den Schutz gegenüber Ost impor ten im Verhand lungspro-
tokoi l Uber den EU-Beitr i t t Österre ichs. 

Ein in der Praxis wicht iges Instrument der Handelspol i t ik 
s ind „freiwil l ige' Se lbs tbeschränkungen der Export länder, 
die auf Druck der imports taaten (Androhung formaler Im
por tbeschränkungen) durchgeführ t werden Zum handels
pol i t ischen Instrumentar ium der EU zählen die Selbstbe
sch ränkungsabkommen de jure nicht {Bankier, 1994, S 4). 

A n t i d u m p i n g - und Ant i -Subvent ionsmaßna lrmen 

Als Dumping gelten gemäß GATT (Art. VI) Exporte von 
Waren eines Landes, die unter ihrem „normalen Wert" auf 
dem Markt eines anderen Landes verkauft werden. Das 
Import land ist berecht igt , den Gegenstand des Dumping 
mit Ant idumping-Zöl len bis zur Höhe der Dumping-Span
ne zu belegen, sofern eine bedeutende Schäd igung im In
land vorl iegt oder droht, die in ursächl ichem Zusammen
hang mit dem Dumping- Impor t steht oder die Err ichtung 
eines Wir tschaf tszweigs, dessen baldiger Aufbau vorge
sehen ist, erhebl ich verzögert Das wicht igste Kri ter ium für 
die Beurte i lung des „normalen Wertes" ist in Marktwir t
schaften der In landspreis des Export landes Subvent io
nierte Exporte können mit Ausgie ichszöl len (countervai-
l ing duties) belegt werden Eine international verbindl iche 
Definit ion des Begri f fs Subvent ion gibt es nicht 

Im Rahmen der Tok io-Runde des GATT wurde ein Ant i -
dumping-Kodex vereinbart , in dem eine Vereinhei t l ichung 
der Ant idumping-Maßnahmen angestrebt wi rd Der Kodex 
sieht u .a . Verhandlungen zwischen dem Import land und 
Unternehmen der Export länder mit dem Ziel einer Preisan
passung vor (price undertakings) Ein ähnl icher Kodex 
wurde zur Abwehr subvent ionierter Exporte (von Industr ie
waren und Bergbauerzeugnissen) festgelegt Eine t iefgrei
fende Reform der Ant idumping-Maßnahmen brachte die 
Uruguay-Runde des GATT. 

In Österre ich ist der Schutz gegen Dumping- Impor te im 
Ant idumping-Gesetz 1971 geregelt , das im Jahr 1985 (An-
t idumping-Gesetz 1985) neu ver lautbart wurde Im Ver
gleich zur EU wi rd in Österreich von den An t idump ing-
Bes t immungen relativ selten Gebrauch gemacht Im S o m 
mer 1993 wurde die Anwendung von Ant idumping-Zöl len 
für die Importe von landwir tschaft l ichen Maschinen und 
Traktoren aus Tschechien überlegt, doch letztl ich von die
ser Maßnahme Abs tand genommen 

Mit dem Beitritt zur EU wird Österre ich auch die Ant idum-
p ing-Best immungen der EU übernehmen Der EG-Vertrag 
führ t den Schutz vor Dumping- Impor ten als Teil der Ge
meinsamen Handelspol i t ik in Art 113 an 1 1 ) Nach den EU-
Best immungen ist bei Dumping-Verdacht ein Konsul ta
t ionsverfahren mit dem Export land vorgesehen, in dem der 
Exporteur zu einer Pre isanhebung veranlaßt werden soll 
Wenn dies nicht gel ingt, ist die Fest legung prov isor ischer 
bzw endgül t iger Ant idumping-Zöl le vorgesehen {Neu
mann — Welge, 1991, Bankier, 1994). 

Neues H a n d e l s p o l i t i s c h e s Ins trument 

Mit dem „Neuen Handelspol i t ischen Instrument" (VO 
(EWG) 2641/84) wurden die Bedingungen für Vergel tungs
maßnahmen der EU gegen ungerechtfer t igte handelspol i t i -

" ) Best immungen Uber den „Schutz gegen gedumpte oder subventionierte Einfuren aus nicht der Europäischen Gemeinschaft angehörenden Ländern" sind in der 
Verordnung 2423/88 (EWG] enthalten 
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sehe Maßnahmen von Handelspar tnern geschaf fen Unter
suchungen können von Mitg l iedsländern oder betroffenen 
Produzenten beantragt werden. Mit dem Instrument kön 
nen auch Schäden, die EU-Produzenten auf Dri t tmärkten 
entstehen, bekämpf t werden Als Sankt ionen sind eine Er
hebung der Zölle bzw die Einführung anderer Impor tab
gaben und Mengenbeschränkungen vorgesehen (Bankier, 
1994, S. 5) 

Von den sechs seit 1986 vorgebrachten Klagen führ ten 
vier zu Untersuchungen Die Fälle konzentr ier ten s ich auf 
Ver letzung geist iger Eigentumsrechte und wurden meist 
nach Konsul tat ionen beigelegt {Langhammer, 1993) 

Gemeinsame H a n d e l s p o l i t i k im Export 

E x p o r t f ö r d e r u n g (Expor tvers i cherung und 
-f inanzier ung) 

Die Expor t förderung bedient s ich indirekter f inanziel ler 
Maßnahmen, insbesondere der Er leichterung der Finan
zierung von langfr ist igen Exportkredi ten sowie der Über
nahme von Exportgarant ien. Zur Expor t förderung gehören 
ferner verschiedene steuerl iche Maßnahmen, die Verbes
serung der Informat ion für Exporteure sowie die Unterstüt
zung des Expor tmarket ings 

Die Expor t förderung wurde in versch iedenen internat iona
len A b k o m m e n reglementiert . Eine Expor tsubvent ion ie-
rung von Industr iewaren und Bergbauerzeugn issen ist 
durch den Subvent ionskodex des GATT verboten Eine 
Verzerrung der Wet tbewerbsbed ingungen durch Export
vers icherung soll durch eine Zusammenarbe i t nationaler 
Vers icherungsinst i tu t ionen im Rahmen der Berner Union 
und der Consensus-Te i lnehmer der OECD verhindert wer
den Kondi t ionen für langfr ist ige Exportkredi te sowie die 
oft schwier ige Abgrenzung der Exportkredi te von der Ent
wick lungshi l fe werden im Rahmen der versch iedenen Ver
e inbarungen der OECD geregelt (Consensus bzw Ar ran
gement ; Bayer — Stankovsky — Uri, 1992) 

In der EU ist eine Regelung der Expor t r is ikovers icherung 
seit langem Gegenstand intensiver D iskuss ionen Zwei 
Gruppen von Risken sollen unterschieden werden : Als 
markt fähig gelten kommerziel le Risken mit einer Ris ikope-
r iode bis zu zwei Jahren für Lieferungen innerhalb der 
OECD (ausgenommen Türkei und Mexiko) Für diese soll 
nur eine Abs icherung nach pr ivatwir tschaft l ichen Grund
sätzen gestattet sein Dies bedeutet de fac to eine Übertra
gung der Deckung markt fähiger Risken zu den privaten 
Vers icherungen. Eine entsprechende Mittei lung durch die 
EU-Kommiss ion ist in Kürze zu erwarten 

Für mittei- und langfr ist ige Exportvers icherungen ist eine 
Richtl inie der EU-Kommiss ion in Ausarbe i tung, die sich 
mit der Harmonis ierung der nat ionalen Systeme, insbe
sondere hinsichtüch Ver t ragsbed ingungen, Prämien und 
Länderr isken befaßt Hier s ind weiter staatl iche Vers iche
rungen mögl ich. 

Die Bemühungen um eine Harmonis ierung der Export för
derung sind vor dem Hintergrund der Judikatur des Euro
päischen Ger ichtshofes zu verstehen. Der Ger ichtshof hat 
bei verschiedenen Gelegenheiten darauf h ingewiesen, daß 

im Hinbl ick auf die Interdependenz der Märkte Maßnah
men einzelner Länder zur Unterstützung des Exports auch 
den Wettbewerb innerhalb der EU beeint rächt igen können 
Im Zusammenhang damit wi rd darauf h ingewiesen, daß 
der Anteil der Expor t förderung an der Staatshi l fe für die 
Wir tschaf t sehr stark streut (Deutsch land 1%, Frank
reich 14%; GATT, 36A, 1993B, S 84) 

Eine Zusammenarbe i t zwischen nat ionalen Exportvers i 
cherungen der EU besteht seit langem insofern, als auf
grund einer Richtl inie aus dem Jahr 1982 (82/854/EWG) in 
die Exportgarant ie eines Genera lunternehmens aus einem 
EU-Staat Deckungen für Zul ieferungen anderer EU-Staa
ten im Wert von 30% bis 40% des Hauptvertrags mite inge
sch lossen werden müssen . 

Expor tbeschr änkungen 

Expor tbeschränkungen aus wir tschaf t l ichen Gründen ha
ben heute, mit ger ingen Ausnahmen , keine große Bedeu
tung mehr Expor tbeschränkungen aus pol i t ischen Grün
den wurden in der EU in der Vergangenhei t großtei ls in na
t ionaler Kompetenz geregelt , z. B. das st rategische Em
bargo gegenüber kommunis t i schen Ländern im Rahmen 
des COCOM (Stankovsky, 1990B) Mitte 1992 bereitete die 
EU-Kommiss ion einen Vorsch lag für eine gemeinschaf t l i 
che Regelung von Expor tbeschränkungen für Güter mit 
„dual use" vor Die Lizenzierung und Durchsetzung soll 
wei terhin nat ionalen Behörden zustehen Die EU-Kommis
sion hat auch Vorsch läge zur Harmonis ierung der Über
wachung von Exporten nationaler Kul turgüter ausgearbe i 
tet (GATT, 36A, 1993B, S 85). 

B i l a t e r a l e und sektorale H a n d e l s p o l i t i k 
(Pr äf er enzsys teme) 

Die EU hat, wie Österre ich, gegenüber zahlre ichen Dritt
staaten Handelsbegünst igungen ( insbesondere in bezug j 
auf Zölle und andere Importh indernisse) vertragl ich gere- ] 
gelt bzw au tonom eingeführt . Nach einem Beitritt zur EU j 
wird Österre ich die b isher igen Handelsvere inbarungen 
durch jene der EU ersetzen. Die Präferenzen der EU sind 
hinsicht l ich des Umfangs h ierarchisch aufgebaut : Die 
größten Konzess ionen gelten für die EWR-Staaten (sowie 
die Schweiz und Liechtenstein) und die AKP-Länder 
(70 Länder in Afr ika, der Karibik und dem pazi f ischen 
Raum), die ger ingsten für die asiat ischen Staatshandels
länder. Die bilaterale Handelspol i t ik wird in bezug auf eini
ge sensible Produkte durch sektorspezi f ische Maßnah
men überlagert, die den (vorübergehenden) Schutz der 
EU-Produzenten zum Ziel haben. 

EFTA 

Die EG hat Anfang der siebziger Jahre mit den EFTA-Staa-
ten Freihandelsverträge abgesch lossen Diese A b k o m m e n 
wurden durch den EWR ergänzt, der am I . Jänner 1994 
(ohne Schweiz und Liechtenstein) in Kraft getreten ist Die 
Mitgl iedschaft in der Europäischen Union bedeutet für die 
bei tretenden EFTA-Staaten das Er löschen aller derzeit i 
gen bi lateralen A b k o m m e n mit der Union. Die neuen Mit
gl iedstaaten müssen auch am I . Jänner 1995 vom EFTA-
Vertrag zurücktreten (EU-Bericht, 1994, Kap. 17 und 18) 
Wenn alle vier Bei tr i t tswerber in die EU aufgenommen wer-
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den, besteht die EFTA nur aus der Schweiz, Liechtenstein 
und Is iand 1 2 ) Aus österre ichischer Sicht s ind vor allem die 
Bez iehungen zur Schweiz von Bedeutung. In einigen Be
reichen s ind Versch lechterungen gegenüber der b isher i 
gen Wir tschaf ts integrat ion nicht auszuschl ießen, vor al lem 
in bezug auf die Ursprungsrege lung Schwier igkei ten 
könnten auch im Handel mit manchen Agrarwaren bzw 
mit landwir tschaft l ichen Verarbe i tungsprodukten ents te
hen, die im EFTA-Vertrag, nicht aber im Schweizer Frei
handelsver t rag enthalten sind 

E n t w i c k l u n g s l ä n d e r 

In den Beziehungen zu den Entwick lungs ländern werden 
sich für Österre ich nach dem EU-Beitr i t t wei t re ichende Ä n 
derungen e rgeben : Das Al lgemeine Präferenzsystem 
(APS) der EU ist anders aufgebaut als jenes von Öster
reich (Präferenzzol lgesetz — P2G), und die EU räumt be
st immten Entwick lungs ländern „Sonderprä ferenzen" e in, 
die über das APS hinausgehen Das APS beruht auf einer 
Sondervere inbarung im Rahmen des GATT über einseit ige 
Zo l lsenkungen der Industr ie länder für Produkte aus Ent
w ick lungs ländern Das PZG Österreichs sieht eine Sen
kung der Ausgangszö l le für Importe nicht landwir tschaf t l i 
cher Produkte um 50% vor Davon ausgenommen sind nur 
wenige Waren (best immte Chemikal ien und Kraf t fahrzeu
ge) ; für Textil ien und Bekleidung beträgt die Zo l lsenkung 
nur 35%. 

Für Importe aus den am wenigs ten entwickel ten Ländern 
(LLDC; Gruppe II) wurden die Zölle vol ls tändig beseit igt 
Für Textil ien beträgt die Zo l lsenkung für diese Staaten
gruppe 50%. 1989 wurde das österre ich ische Präferenz
zol lgesetz um eine Liste „ t rop ischer" Erzeugnisse des in
dustr ie l l -gewerbl ichen Bereiches (Anlage G) erweitert, die 
wei terre ichende Zo l lsenkungen ermögl icht (Textil ien 
—50%, für Länder der Gruppe II —75%; andere Waren 
—75%; Schmidt, 1994B, S 241 ff) Zol l frei s ind die Importe 
best immter handwerkl icher Produkte; dies betrifft 338 Pro
duk tg ruppen (Viersteller des Harmonis ier ten Systems) 
Das APS der EU sieht im Prinzip einen vol ls tändigen Zol l 
abbau für Industr iewaren und Tar i f redukt ionen für Agrar-
p roduk te vor Für viele Produkte gelten al lerdings Import
quo ten , nach deren Überschre i tung die Zölle wieder ange
wendet werden Anfang der achtziger Jahre wurde die 
„Gradu ie rung" eingeführt , die für höherentwickel te Länder 
ger ingere, für weniger entwickelte Länder höhere Quoten 
fest legte {Schmidt, 1994B, sowie Brandtner, 1991). In der 
terr i tor ialen Anwendung unterscheidet s ich das APS 
Österre ichs von jenem der EU nur ger ingfüg ig Die EU 
plant seit längerem eine grundsätz l iche Umstel lung des 
APS mit dem Ziel einer wesent l ichen Vere in fachung Die 
quanti tat iven Beschränkungen sol len beseit igt werden, die 
Bes t immungen sol len für längere Zeit stabi l bleiben Die 
Einführung des neuen Systems wurde mehrmals zurück
gestel l t {GATT, 36A, 1993B, S 33). 

Im Rahmen der Bei t r i t tsverhandlungen forder te Österre ich 
eine Regelung, mit der eine zweimal ige Umstel lung des 
Systems vermieden werden kann Die EU akzept ierte fo l 
gende öster re ich ischen Protokol lerk lärungen zur Über
nahme des APS-Schemas : „Im Zusammenhang mit dem 

Informat ions- und Konsul tat ionsver fahren, das für die A n 
nahme von Un ionsbesch iüssen während der Inter imspe
r iode vor dem Beitritt zu vere inbaren ist, geht Österre ich 
davon aus, daß es Gelegenheit haben w i rd , seine Interes
sen und Bemerkungen hinsicht l ich eines so lchen Vor
schlages zum Ausdruck zu br ingen Österre ich geht we i 
ters davon aus, daß das neue Schema der Al lgemeinen 
Zol lpräferenzen spätestens am 1 1 1995 in Kraft t reten 
wi rd . Sollte es jedoch zu Verzögerungen kommen, erwar
tet Österre ich, daß die Union die notwendigen Maßnahmen 
bis zum Inkrafttreten des neuen Schemas der Al lgemeinen 
Zol lpräferenzen setzen w i rd " (Bericht der Bundesregie
rung, 1994) 

Da das neue APS der EU im Detail noch nicht bekannt ist, 
ist schwer zu beurtei len, wie s ich dessen Übernahme auf 
Österre ichs Importe aus den begünst igten Ländern aus
wirken wi rd Grundsätz l ich sol l ten durch die Besei t igung 
der in Österre ich bestehenden Restzölle die Importe aus 
den Entwick lungsländern erleichtert werden. Nach Ansicht 
österre ichischer Fachleute ist aber das gegenwärt ige 
Quotensystem der EU in vielen Fällen (vor allem für „sens i 
ble" Produkte bzw für le is tungsfähige Lieferanten) ein 
wi rksameres Handelshindernis als die österre ich ischen 
Restzölle 

In den Lome-Vert rägen hat die EU den AKP-Staaten Zol l 
begünst igungen eingeräumt, die zum Teil weit Uber jene 
des APS hinausgehen Au fg rund dieser Import l iberal is ie
rung dürften die österre ich ischen Importe aus den AKP-
Ländern zunehmen Auch den meisten Ländern im Mit te l
meerraum räumt die EU Zol lkonzess ionen ein, die günst i 
ger als das APS sind Für die österre ich ische Exportwir t
schaft s ind die Ergebnisse verschiedener Studien bemer
kenswert , wonach Dänemark und Irland nach dem EG-
Beitritt ihre Marktantei le in den AKP-Ländern ausweiten 
konnten, obwohl sie von diesen keine Präferenzen erhiel
ten (Breuss — Stankovsky, 1988, S 303) Dies könnte auf 
die Ursprungsregeln , Meis tbegünst igung, Entwick lungshi l 
fe oder auf das für die EU al lgemein günst ige Handelsk l i 
ma zurückzuführen sein An diesen Vortei len werden auch 
Österre ichs Exporteure part iz ipieren 

Oststaaten 

Im Dezember 1991 hat die EG Assoz ia t ionsabkommen 
(„Europa-Verträge") mit Ungarn, der CSFR und Polen, 
später auch mit Rumänien und Bulgar ien unterzeichnet 
Die in die Verantwor tung der EG-Kommiss ion fal lenden 
Teile der A b k o m m e n (Zol labbau) mit der CSFR, Ungarn 
und Polen wurden als Interimsverträge bereits am 1 März 
1992, mit Rumänien und Bulgar ien im Laufe des Jahres 
1993 in Kraft gesetzt. Die Europa-Verträge sehen die Er
r ichtung einer Freihandelszone nach einer Übergangszei t 
von zehn Jahren vor Die EU hat für die meisten gewerbl i 
chen Produkte aus dem Osten mit dem Inkraft treten der 
Verträge die Zölle und Mengenbeschränkungen abgebaut 
Für einige Industr iewaren war ein Zol labbau innerhalb von 
höchstens sechs Jahren vorgesehen Der Zol labbau für 
Stahl wird Ende 1995, für Texti l ien Ende 1996 abgesch los 
sen sein In bezug auf Rumänien und Bulgar ien wi rd der 
Terminplan um ein Jahr später verwirkl icht Das Agrar-

1 S ) Im EWR verbl iebe in d iesem Fall aus der EFTA nur Island sodaß mit einer Auf lösung zu rechnen wäre 
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Schutzsystem der EG bleibt erhal ten; fUr zahlreiche Agrar
waren sind aber Senkungen der Abschöp fung um insge
samt 60% in drei Jahren und eine Erhöhung der Einfuhr
mengen um 50% in fünf Jahren vorgesehen Österre ich hat 
mit sechs os teuropä ischen Ländern Freihandelsverträge 
im Rahmen der EFTA abgesch lossen Die Zol l tar i f -Ele
mente dieser EFTA-Abkommen lehnen sich eng an die Re
gelungen in den entsprechenden EG-Verträgen an Der 
Beitritt Österre ichs zur EU wird sich daher auf den Außen
handel mit Industr iewaren mit den assozi ierten Oststaaten 
unmit telbar nur wenig auswirken In bezug auf Braunkohle 
wurde Österre ich eine Übergangsfr is t bis Ende 1996 ein
geräumt, innerhalb dieser s ind Mengenbeschränkungen 
im Import mögl ich 

Österre ich hat im Rahmen der Bei t r i t tsverhandlungen dar
auf h ingewiesen, daß es aufgrund seiner geograph ischen 
Nähe zu einigen assozi ierten Staaten „einem wesent l ich 
stärkeren Wet tbewerbsdruck ausgesetzt ist als die mei
sten EU-Staaten" Diese Frage konnte durch eine gemein
same Erk lärung zur Anwendung von Schutzmaßnahmen 
gemäß den Europa-Vert rägen geklärt we rden : „Die zwi
schen der Gemeinschaf t und den mittel- und os teuropä i 
schen Ländern gesch lossenen Europa-Abkommen enthal 
ten Bes t immungen , wonach die Gemeinschaf t unter be
s t immten, in d iesen Abkommen festgelegten Vorausset 
zungen geeignete Schutzmaßnahmen treffen kann. Wenn 
die Gemeinschaf t gemäß diesen Best immungen Maßnah
men trifft und ergreift , kann sie s ich auf die Lage von Er
zeugern oder Regionen in einem oder mehreren ihrer Mit
g l iedstaaten berufen Die Vorschr i f ten der Gemeinschaf t 
über die Anwendung von Schutzmaßnahmen einschl ieß
lich der gemeinschaf t l ichen Kont ingent ierungen stel len s i 
cher, daß die Interessen der Mitgl iedstaaten in Überein
s t immung mit den geeigneten Verfahren voll be rücks ich
tigt we rden" (Bericht der Bundesregierung, 1994). 

In bezug auf bi laterale Abkommen Österre ichs betref fend 
landwir tschaft l iche Verarbe i tungsprodukte strebte Öster
reich eine Regelung an, um die günst igen Konzess ionen, 
die Österre ich vorrangig mit den Reformstaaten vereinbart 
hatte, beibehal ten zu können Diesbezügl ich wurde fo lgen
de gemeinsame Erklärung vereinbart : „Österre ich geht 
davon aus daß die Konzessionen bzw. Gegenkonzess io 
nen, die in den EFTA-Fre ihandelsabkommen mit den Staa
ten Mit te l- und Osteuropas (sowie mit der Türkei und Isra
el) und in den bilateralen A b k o m m e n Österre ichs mit die
sen Staaten auf dem Gebiet der Landwir tschaf t und der 
landwir tschaf t l ichen Verarbe i tungsprodukte ( insbesonde
re gegenüber Ungarn) vereinbart wurden , im Zuge der er
forder l ichen Anpassungen der Europa-Abkommen und 
anderer A b k o m m e n der Union mit d iesen Staaten en tspre
chende Berücks ich t igung f inden werden " 

Der Außenhandel mit anderen Oststaaten als den assoz i 
ierten Ländern wi rd sowohl von der EU als auch von 
Österre ich auf Grundlage der Al lgemeinen Zol lpräferenzen 
abgewickel t Hier wären für Österreich nach einem EU-
Beitr i t t gewisse Änderungen mögl ich 

Die Ursprungsregeln der Europa-Vertäge der EU mit den 
assozi ier ten Ländern er lauben nur eine bilaterale Kumuüe-

1 3) Ausnahmen bestehen in bezug auf andere osteuropäische Länder 

rung, d. h nur die Verwendung von Waren mit „Ursp rung" 
in der jewei l igen bi lateralen Freihandelszone (z B E G -
Ungarn) 1 3 ) Eine .gesamteuropä ische" Kumul ie rung, d. h 
eine gle ichberecht igte Verwendung von Material ien aus 
der EU, der EFTA und den os teuropä ischen Ländern ist in 
den Freihandelsverträgen mit Os teuropa nicht er laubt Die 
Konsequenzen des Fehlens einer gesamteuropä ischen 
Kumul ierung können am fo lgenden Beispiel ve ranschau
licht we rden : Österre ich ische Masch inenproduzenten dür
fen z B Vorproduk te aus Ungarn (z B Maschinentei ie) 
nicht (oder nur in beschränktem Umfang) verwenden, 
wenn sie zollfrei in die EU export ieren wo l len ; diese Ein
schränkung gilt auch dann, wenn sowoh l die Masch inen
teile als auch die fert ige Maschine — mit ös ter re ich ischem 
oder ungar ischem Ursprung — zollfrei in die EG import iert 
werden kann 

Die oben dargestel l ten Bes t immungen der Ursprungsre
gelung sind indirekt auch die Ursache von zwei weiteren 
Problemen der österre ich ischen Wir tschaft , die mit der 
Einbeziehung Osteuropas in die europä ische Integrat ion 
zusammenhängen : der Benachte i l igung der österre ich i 
schen Exporteure durch den passiven Veredelungsver
kehr der EG (vor allem Texti l ien und Bekle idung) sowie 
durch die Direktversand-Regeln 

Durch einen EU-Beitr i t t werden diese Probleme der Ur
sprungsrege ln , des passiven Veredelungsverkehrs und 
des Direktversands beseit igt Dies wi rd s ich auf den 
Außenhandel mit den Oststaaten auf jeden Fall posit iv 
auswirken 

Mult i faser abkommen 

Das Mul t i faserabkommen (MFA) ist ein „negat ives Präfe
renzabkommen" , in dem für einen best immten Sektor die 
GATT-Regeln vorübergehend außer Kraft gesetzt wurden 
Das MFA besteht im Prinzip aus einem Netz bi lateraler A b 
kommen zwischen den impor t ierenden Industr ie ländern 
und den interessierten Export ländern (Entwick lungslän
dern, Osts taaten, Japan) , in dem letztere „freiwi l l ig" die 
Einhaltung best immter L iefermengen zusagen. Die Indu
str iestaaten verpf l ichten s ich anderersei ts zu best immten 
quanti tat iven Auswei tungen der Impor tmengen Die den 
Entwick lungs ländern eingeräumten Zol lpräferenzen wer
den für die in den MFA-Abkommen erfaßten Waren nur je 
nen Ländern zugestanden, mit denen Se lbs tbeschrän
kungsabkommen abgesch lossen wurden 

Die EU hat auch für Textil ien und Bekle idung ein Graduie-
rungskonzept festgelegt , in dem die zol l freien Kont ingente 
negativ mit dem Entwickiungsniveau der Liefer länder kor
reliert s ind Insgesamt hat die EU mit 36 Ländern Selbst
besch ränkungsabkommen vereinbart , Österre ich hinge
gen mit nur 13 Ländern. Meist wi rd angenommen , daß die 
Übernahme der GHP der österre ich ischen Text i l industr ie 
einen größeren Schutz als unter dem öster re ich ischen Re
gime br ingen w i rd , und zwar durch die größere Zahl von 
Abkommen sowie insbesondere für Produkte aus den 
Schwei len ländern ( infolge der Graduierung in der EU). Die 
tatsächl ichen Auswi rkungen können al lerdings erst beur
teilt werden, wenn das neue APS der EU bekannt wird 
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